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Zwangsmaßnahmen 
in der Psychiatrie

„Die Beschränkung ärztlicher Zwangs-
behandlung auf untergebrachte 
Betreute ist mit staatlicher Schutz-
pflicht nicht vereinbar“ (Pressemittei-
lung des Bundesverfassungsgerichts 
Nr. 59/2016 vom 25. August 2016).

Der Deutsche Ethikrat verfasst aktu-
ell eine Stellungnahme zum Thema 
Zwangsmaßnahmen in der Psychiat-
rie, der Pflege, der sozialen Arbeit, 
der Kinder- und Jugend- sowie der 
Behindertenhilfe. Dazu fand am 23. 
Februar 2017 eine erste öffentliche 
Anhörung zum Thema statt. 

Inwieweit betrifft dieses Thema die 
Ärzteschaft? Ist es nur ein Thema 
spezieller Ärztegruppen wie Psychia-
ter und Psychotherapeuten? Darauf 
zugespitzt: Interessiert es den Nicht-
Psychiater, ob in der Psychiatrie 
 freiheitsentziehend untergebracht, 
Zwangs maßnahmen oder strukturel-
ler Zwang angewendet werden? Hat 
sich dieses Thema nicht mit dem 
Ende paternalistischer Umgangsfor-
men mit dem Patienten erübrigt?

Alle Entscheidungsmodelle fordern 
ein frei willensbestimmtes Gegen-
über. Nicht wenige Menschen mit 

psychischen Erkrankungen (zum Bei-
spiel Psychosen, Demenzen) oder mit 
erheblichen Intelligenzschwächen 
führen dazu, dass an der freien Wil-
lensbestimmung gezweifelt wird. 

Äußern sich dann diese Menschen 
oder handeln sie ihrem natürlichen 
Willen folgend, kann man dem nicht 
einfach nachgehen. Eine Ausnahme 
davon könnte eine vorweg verfügte 
Erklärung sein, die den vorausgehen-
den Willen klärt oder es gibt andere 
Möglichkeiten, beispielsweise aus 
der Biografie, den mutmaßlichen Wil-
len abzulesen. So kann ein Mensch 
mit einer schweren Hirnschädigung 
zwar deutlich machen, dass er gerne 
auf die Straße laufen möchte, ob -
gleich jedem offensichtlich ist, dass 
er den Verkehr nicht einschätzen 
kann und damit Gefahr läuft, zu 
Schaden zu kommen. Diese Freiheit 
müssen wir ihm dann versagen. 

Für diese Fälle regeln das staatlich 
erlassene Betreuungsrecht oder die 
länderspezifischen Unterbringungs-
gesetze (SächsPsychKG) den Umgang 
mit dieser Situation. Das Betreuungs-
recht sieht beispielsweise vor, dass 
Personen, die langfristig oder dauer-
haft eine Unterstützung bei Entschei-
dungen oder Willensprozessen benö-
tigen, Betreuer zur Seite gestellt wer-

den, die in deren (wohlverstande-
nem) Sinne bei Entscheidungen mit-
wirken. Damit gilt auch hier der 
Wille der Betroffenen weiter. Selbst 
wenn der Betreuer seinen Anvertrau-
ten in die stationäre psychiatrische 
Behandlung zwingen will, weil dieser 
das ablehnt, muss er sich dies rich-
terlich über einen Antrag genehmi-
gen lassen. Gleiches gilt für eine 
Medikation gegen den Willen des 
Betreuten. Als natürlichen Willen 
versteht man alle zielgerichteten 
Handlungen, die jemand, ohne einen 
freien Willen zu haben, verrichtet. 
Dies kann das Aufstehen aus dem 
Bett ebenso sein, wie der Versuch 
einen Vertrag zu schließen. Sowohl 
die Unterbringung als auch eine 
Zwangsmedikation haben das Ziel, 
die Krankheit soweit zu bessern, dass 
eine Mitbestimmung eines Kranken 
wieder erreicht werden kann. Da 
beide Handlungen unterschiedliche 
Grundrechte einschränken (Freizü-
gigkeit und Unversehrtheit), werden 
sie auch für sich eigens beantragt, 
wobei die Zwangsmedikation bislang 
zwingend an das Vorhandensein der 
Unterbringung geknüpft war. 

Ein Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichtes vom 26. Juli 2016 (1BvL 
8/15) hatte in einem Fall zu urteilen, 
ob eine Zwangsmedikation auch 
unabhängig von einer Unterbrin-
gung zulässig ist. Eine schwer psy-
chisch kranke Frau litt an einer 
Krebserkrankung und eine onkologi-
sche Behandlung war unverzichtbar, 
um ihr Leben zu bewahren. Sie selbst 
lehnte diese Medikation ab, konnte 
dies jedoch nicht frei entscheiden, 
da sie die Behandlung wahnhaft in 
ihrem Sinn verkannte. Andererseits 
konnte sie weder die Klinik noch das 
Bett aufgrund der Entkräftung ver-
lassen. Damit gab es keinen Grund 
für eine Zwangsunterbringung. Der 
Betreuer beantragte die Behandlung 
gegen den Willen der Patientin. Das 
geltende Recht legte der Zwangsbe-
handlung die Zwangsunterbringung 
zu Grunde.

Das Verfassungsgericht sprach Recht 
und verwies darauf, dass es gegen 
die Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 GG verstößt, einen Menschen © Depositphotos/Sudok1
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gegen seinen Willen medikamentös 
zu behandeln, solange er nicht 
untergebracht ist. Dazu müsste er 
jedoch in der Lage sein, sich aus 
eigener Kraft aus der Klinik fortzube-
wegen. Kann man ihn nicht zwangs-
weise unterbringen, verbietet sich 
folglich die zwangsweise Medikation. 
Damit erkannte man eine Rechts-
lücke und trug dem Gesetzgeber auf, 
diese unverzüglich zu schließen. Bis 
zur Korrektur des geltenden Rechts 
erlaubte man vorerst die Zwangsbe-
handlung im Falle lebensbedrohlicher 
Erkrankungen auch bei fehlender 
Zwangsunterbringung.
Dieser Fall hatte nicht nur einen 
Regelungsbedarf des Gesetzgebers, 
sondern eine längst überfällige 
Debatte zur Anwendung von 
Zwangs  mitteln bei Menschen gene-
rell beschleunigt, die nicht frei wil-
lensbestimmt entscheiden können. 
Betroffen ist eine nicht unerhebliche 
Anzahl von Menschen, die rechtlich 
betreut werden. 

Neben dem betreuungsrechtlichen 
Eingriff in die Freiheit gibt es einen 
weiteren Teil von Menschen, die im 
Rahmen akuter psychischer Dekom-
pensationen durch landesrechtliche 
Verfahren (zum Beispiel SächsPsychKG) 
in Kliniken für Psychiatrie und Psy-
chotherapie unter gebracht werden. 
Damit betrifft diese Debatte nicht 
unerheblich die Regelungen der 
Anwendung des Freiheitsentzuges, 
der Zwangsbehand lung und struktu-
rellen Zwängen. 

Auf der Seite der Betroffenen, deren 
Angehörigen, in der Bevölkerung 
und nicht zuletzt bei Psychiatern und 
Psychotherapeuten erweckt dieses 
Thema berechtigterweise leiden-
schaftliche Diskussionen. Die Vorstel-
lung, in seinen grundsätzlichen 
Rechten beschnitten werden zu kön-
nen, führt zu Urängsten der Bevölke-
rung der Psychiatrie gegenüber. 
Diese Besorgnisse bestehen seit 
Anbeginn der psychiatrischen Kran-
kenhausgeschichte. 

Bereits am Ende des 19. Jahrhun-
derts und zur Jahrhundertwende 
erreichte diese Debatte einen Höhe-
punkt. Erstaunlich ist dabei, dass 

diese Besorgnisse mit der Öffnung 
der Psychiatrie eher zunahmen. 
Dabei darf man nicht verkennen, 
dass Zwangsmittel und Zwangsmedi-
kation, auch weniger öffentlich ver-
folgt, in allgemeinen Krankenhäu-
sern, im häuslichen Umfeld sowie in 
Einrichtungen der Alten- und Behin-
dertenhilfe Anwendung finden. Dort 
fehlen nicht selten rechtssichere 
Genehmigungsverfahren. Das Haupt-
argument ist neben der Eigen- und 
Fremdgefahr (zum Beispiel Sturzprä-
vention) auch das der „Be  treu bar-
keit“, des „störenden Verhaltens“ 
oder gar der „Störung der öffentli-
chen Ordnung“. Nicht verkennen 
darf man die dahinter ruhenden 
betriebswirtschaftlichen und / oder 
versicherungsrechtlichen Zwänge 
und Forderungen, die daraus resul-
tierenden Personalprobleme und 
Ängste vor Haftung oder Rufschädi-
gung, wenn es zu Vorfällen kommt. 
Die Folge ist die Forderung an den 

Arzt, vor allem sedierende Medika-
mente, Fixierungen und anderes zu 
verordnen oder zu beantragen. Ein 
Patient, der im Allgemeinkranken-
haus die Diagnostik oder Behand-
lung verweigert oder erschwert, 
stellt ein tatsächliches Kostenrisiko 
dar; eine Überzeugungsarbeit, die 
mehrere Tage dauern kann, ist in 
unseren Abrechnungssystemen nicht 
vorgesehen. Nicht selten antwortet 
dann der Prüfarzt mit dem Argument 
der primären oder sekundären Fehl-
belegung, ungeachtet ob der Patient 
nicht will oder nicht wollen kann. Im 
Zweifel sucht man den Weg der 

„Zwangseinweisung“ in die Psychiat-
rie aufgrund einer angenommenen 
oder (aufgrund der Außenumstände) 
auch tatsächlichen Selbst- und 
Fremdgefährdung. Betrachtet man 
dies nüchtern, gerät oft weniger die 
Öffentlichkeit, mehr schon die Pati-
enten und am meisten die Verhält-
nismäßigkeit in Gefahr. 



Tatsache ist, dass Zwangsmaßnah-
men nur am Ende jeder Entschei-
dung stehen dürfen. Vorrangig sind 
Entscheidungen zugunsten von Sitz-
wachen („Eins-zu-Eins-Betreuungen“), 
längere Anlauf- und Überzeugungs-
zeiten und andere Maßnahmen, die 
auch im Werdenfelser Modell Ein-
gang gefunden haben. Danach rela-
tiviert eine natürliche Gefahr (zum 
Beispiel des Sturzes) eine unverhält-
nismäßig einschränkende Sicherung 
des Patienten. Übergeht man diese 
alternativen Möglichkeiten oder 
bezieht man sich auf Kosten oder 
Leistungsrecht, begibt man sich in 
einen justiziablen Bereich. Gerade 
bei Zwangsmaßnahmen liegt der 
Vorwurf, folterähnlich zu verfahren, 
nicht weit weg. Dies gilt auch für 
eine unrechtmäßige Medikation. 
Gleiches gilt für das Einsparen von 
Personal oder pädagogischen Maß-
nahmen in Betreuungseinrichtungen. 
Man darf auch nicht verleugnen, 
dass alle Zwangsmaßnahmen (unter 
anderem auch Medikation) enteh-
rende, entwertende und als willens-
brechend empfundene Wirkungen 
beim Patienten auslösen, das Ver-

hältnis zum Arzt belasten und wei-
tere Behandlungen deutlich erschwe-
ren.

Psychiater und Psychotherapeuten 
sind sich ihrer Verantwortung be -
wusst und stellen sich damit regel-
mäßig den damit aufgeworfenen 
ethischen und rechtlichen Fragen. 
Nahezu routinemäßig werden sie 
von den zur Genehmigung angeru-
fenen Juristen überprüft. Das psych-
iatrische und psychotherapeutische 
Menschenbild orientiert sich an den 
in Deutschland ratifizierten UN-Kon-
ventionen (zum Beispiel Menschen-
rechts-, Behinderten-, Anti-Folterkon-
 vention) und verursacht mit jeder 
auch noch so unvermeidlichen 
Zwangsmaßnahme ein erhebliches 
emotionales Spannungsfeld. Nicht 
umsonst beteiligen sich neben Juris-
ten auch Psychiater und Psychothe-
rapeuten an den Umsetzungen die-
ser oben genannten Konventionen in 
gelebtes Recht. Dass Zwangsmaß-
nahmen ultima ratio sind, wird hier 
niemand mehr bestreiten wollen. 
Jedoch leben auch Psychiater und 
Psychotherapeuten in einer realen 
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Welt, in der monetäre Zwänge auf 
den unterschiedlichsten Ebenen ver-
suchen, ihre Entscheidungen zuguns-
ten der Repression zu bestimmen. 
Damit ist der entsprechende Rechts-
rahmen zu fordern, der auch und 
besonders die Finanzierung dieser 
Maßnahmen berücksichtigt, so dass 
für diese Situationen keine wider-
sprüchliche Aufforderung (Double-
bind) entsteht. Derzeit finden die 
Kosten für eine geringere oder abge-
milderte Restriktion nur wenig Ein-
gang in die Finanzierung medizini-
scher Maßnahmen, sodass dadurch 
eine rechtliche Bedrohung auf der 
straf- und zivilrechtlichen Seite ent-
stehen muss. Dieses Problem der 
praktischen Konkordanz muss der 
Gesetzgeber ebenso angehen. Er hat 
die besonderen Bedürfnissen und 
nicht zuletzt die Sicherstellung der 
Grundrechte zu wahren und den 
finanziellen Rahmen dafür zu schaf-
fen.
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